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Vorwort

„Aus taktischen Gründen leise zu treten, hat sich noch immer als Fehler erwiesen.“
Johanna Dohnal

Mit dem Fertigen dieses Vorworts kommt nun der Teil der Dissertation, auf den 
ich mich die letzten Jahre immer wieder gefreut habe – schließlich kann ich 
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ben. Da sowohl Weg als auch Arbeit länger als erwartet geworden sind, gedenke 
ich diesen Teil (für meine Verhältnisse) kurz zu fassen, obwohl die Menschen 
und Geschichten der letzten Jahre durchaus ein weiteres Buch füllen würden. 
Das schreibe ich dann vielleicht später einmal.

Ich bedanke mich bei Herrn Prof. Dr. Andreas Zimmermann, LL.M. (Har-
vard) für die Zeit an seinem Lehrstuhl und die Betreuung meiner Dissertation, 
insbesondere für sein aufmunterndes „Frau Wolf…“ und für die Einweihung 
nicht nur in die Geheimnisse des Völkerrechts, sondern auch in die Taufrituale 
am Jordan. Frau Ullrike Schiller gebührt Dank für die stete Unterstützung und 
ihr immer offenes Ohr. Frau Prof. Dr. Helen Keller, LL.M. (Bruges) verdanke 
ich ein bereicherndes Jahr an ihrem Lehrstuhl in Zürich, das nicht nur mich 
persönlich, sondern auch den Endprozess der Dissertation maßgeblich vorange-
bracht hat. Herrn Prof. Dr. Weiß danke ich für die Zusammenarbeit im Rahmen 
von Veranstaltungen des Menschenrechtszentrums Potsdam und für die Erstel-
lung des Zweitgutachtens. 

Bei der Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung, der Potsdam Graduate 
School sowie bei Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Bub, dem Stifter des gleichnamigen 
Preises der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam, möchte ich mich für 
die finanzielle Unterstützung der Veröffentlichung der Dissertation bedanken.

Für das mühevolle Korrekturlesen und wertvolle Hinweise danke ich (ganz 
unförmlich, ohne eure zahlreichen Titel) Julie-Enni Zastrow, Sonja Günther, 
Daniel Wisehart, Norman Reich und Laura von Vittorelli.

Ich bedanke mich bei meiner Familie. Danke an meine Eltern, die mir von 
klein auf die Begeisterung an Worten beigebracht haben. Danke an Tante Heike, 
die immer die große Schwester war, die ich nie hatte. Sabrina und René, euch 
lieben Dank für all die Gespräche und Albernheiten. Besonders danke ich 
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 meiner Omi Wolf, deren positives Gemüt und Lebensfreude mir stets ein Vor-
bild sind. Stolz bin ich auf meine Schwester Kathleen, die so ein großartiger 
Mensch ist. 

Ich danke meinem tollen Freundeskreis, ihr seid so viele, dass ich nicht alle 
aufzählen kann – schließlich habe ich bereits einige Sätze zuvor versprochen, 
mich kurz zu halten. Danke dennoch persönlich an meine Jura-Frauen der frü-
hen Tage Franziska, Katharina, Cornelia und Sonja, an meine Dissertations-
gruppe Gabriella, Enni, Alexandra und Laura, an die Zürich-Connection, be-
sonders Antonio, Desirée, Sarah und Benedikt, sowie an Hanna und an meine 
WG-Mitbewohnerin Leonie, die mich oft in unserer Küche aufgemuntert haben. 

Ich danke Frau D. und der Freitagsrunde.
Zu guter Letzt, Norman, du bist derjenige, mit dem ich in den vergangenen 

Jahren durch alle Hochs und Tiefs gegangen bin. Und zwischendurch sind wir 
aus Versehen erwachsen geworden. Schön, dass es dich in meinem Leben gibt. 

Berlin im Oktober 2018 Anne-Katrin Wolf
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Einleitung

A. Hintergrund und Fragestellung der Arbeit

Wer eine Beschwerde unter welchen Voraussetzungen vor ein internationales 
Gremium bringen kann, hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Wirkungskraft 
eines Beschwerdemechanismus. Das gilt nicht nur, aber besonders auch im Be
reich der Menschenrechte. Regelmäßig werden sich die Betroffenen von Men
schenrechtsverletzungen in prekären Lagen befinden und/oder nur über ein be
schränktes Wissen hinsichtlich rechtlicher Beschwerdeverfahren verfügen. So 
kann die UN auf internationaler Ebene mittlerweile zwar auf einen ausgepräg
ten Kanon an Konventionen und Verfahren verweisen, die für Individuen be
ziehungsweise auch Organisationen oder Verbände zugänglich sind. Die Effek
tivität dieser Verfahren kann jedoch nur über niederschwellige Zugangsvoraus
setzungen auf Zulässigkeitsebene gewährleistet werden.

Gerade wenn der Schutz der verschiedenen Menschenrechte auf nationaler 
Ebene oder durch andere internationale Schutzmechanismen nicht effektiv ge
wahrt werden kann, muss es auch nichtstaatlichen Akteuren möglich sein, nicht 
nur evidente, gröbste Verletzungen, wie im 1503Verfahren,1 sondern auch „le
diglich“ persönlich schwerwiegende Eingriffe vor internationalen Institutionen 
oder Organen geltend zu machen.

Die UNMenschenrechtskonventionen – der Internationale Pakt über bürger
liche und politische Rechte („Zivilpakt“), der Internationale Pakt über wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte („Sozialpakt“), die Konvention gegen 
Verschwindenlassen, die Frauenrechtskonvention, die Behindertenrechtskonven
tion, die Kinderrechtskonvention, die AntiFolterKonvention, die AntiRassis
musKonvention sowie die Konvention zum Schutz der Wanderarbeitnehmer 
und ihrer Familien – beinhalten jeweils die Individualbeschwerde als eine Ver
fahrensform, wenn auch in unterschiedlichen Stadien der Ratifikation und Um
setzung.

1 Das Verfahren ist nach der entsprechenden ECOSOCResolution 1503 benannt und er
möglicht Beschwerden im Fall von gravierenden Menschenrechtsverletzungen vor der Men
schenrechtskommission; Economic and Social Council Resolution 1503 (XLVIII), UNDok. 
E/4832/Add.1, 27. Mai 1970.



2 Einleitung

Während der Menschenrechtsausschuss als Beschwerdeorgan des Zivilpakts 
zahlreiche Individualbeschwerden zu entscheiden hatte und man auch unter der 
AntiFolterKonvention, der Frauenrechtskonvention sowie der AntiRassismus 
Konvention von einer Etablierung des Individualbeschwerdeverfahrens sprechen 
kann, mangelt es bei der Konvention zum Schutz der Wanderarbeitnehmer an der 
notwendigen Anzahl an ratifizierenden Staaten, welche die Voraussetzung für das 
Inkrafttreten der entsprechenden Zusatzprotokolle ist. Unter der Konvention gegen 
Verschwindenlassen, der Kinderrechtskonvention, der Behindertenrechtskonven
tion sowie des Sozialpaktes gibt es bisher keine oder nur wenige Beschwerden. 

Trotz dieser unterschiedlichen Anerkennungsstadien und der rechtlichen Un
verbindlichkeit stellt das Individualbeschwerdeverfahren einen wichtigen und 
nicht zu unterschätzenden Bestandteil des Menschenrechtsschutzsystems der 
UN dar. Das gilt umso mehr, da die Konventionen in den letzten Jahren stetig an 
Bedeutung gewonnen haben und mit Blick auf die steigende Anzahl an Be
schwerden2 davon auszugehen ist, dass sich das Individualbeschwerdeverfahren 
in den nächsten Jahren noch stärker durchsetzen wird. 

Mit der Verabschiedung des 3. Zusatzprotokolls zum Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes3 durch die UNGeneralversammlung wurde den im 
UNMenschenrechtsschutzsystem vorhandenen Möglichkeiten zur Individual
beschwerde vor den jeweiligen Ausschüssen 2011 eine weitere hinzugefügt. Nur 
zwei Jahre später erfolgte die 10. Ratifikation,4 so dass am 14. April 2014 ein 
weiterer Mechanismus in Kraft trat, der die effektive Gewährleistung des Men
schenrechtsschutzes auf internationaler Ebene vorantreiben kann. Während der 
Ausarbeitung des dritten Zusatzprotokolls wurde neben anderen kontroversen 
Punkten intensiv über den Umfang der Aktivlegitimation diskutiert.5 Für den 
Bereich des Kinderschutzes ist das Problem, wer die Rechte von Kindern gel
tend machen oder in ihrem Namen auftreten kann, offensichtlich. 

Die Grundsatzfrage, wer zulässig eine Individualbeschwerde unter den Kon
ventionen der UN einreichen kann, stellt sich allerdings seit Ausarbeitung und 

2 Insbesondere im Rahmen des Zivilpaktes sowie der AntiFolterKonvention und der 
Frauenrechtskonvention sind die Tendenzen, hin zu einer höheren Akzeptanz und dem tat
sächlichen Gebrauch machen von der Beschwerdemöglichkeit, an den über die Jahre gestie
genen Fallzahlen zu erkennen.

3 Convention on the Rights of the Child (CRC); im Folgenden: Kinderrechtskonvention; 
Resolution UNDok. A/Res.  44/25, 20. November 1989, BGBl. 1992 II. S.  121, 990. In Kraft 
getreten am 2. September 1990.

4 Das Bundeskabinett hatte bereits am 1. August 2012 den Gesetzesentwurf zur Ratifika
tion des Protokolls beschlossen.

5 Löhr, Die Individualbeschwerde zur Kinderrechtskonvention, MRM 2/2011, S.  26 ff. 
mit Anmerkung zur Frage der Kollektivbeschwerde im Rahmen des Entstehungsprozesses 
des Fakultativprotokolls zu Kinderrechtskonvention.



3A. Hintergrund und Fragestellung der Arbeit

Inkrafttreten der ersten Individualbeschwerdemechanismen unter dem Zivil
pakt und der AntiRassismusKonvention. Früh war von den Staaten erkannt 
worden, dass Beschwerdemechanismen maßgeblich schon auf der Zulässig
keitsebene Regulierungen erfahren können, indem der Zugang zum Verfahren 
erleichtert oder erschwert wird. Neben der materiellen Beschränkung der ge
schützten Rechte und ihres Schutzumfanges erfolgt eine Beschränkung der 
 Beschwerdemöglichkeit daher regelmäßig anhand der formellen Zulässigkeits
voraussetzungen. So setzt das Inkrafttreten der Konvention eine zeitliche Be
schränkung und auch die Rechtswegerschöpfung erweist sich als Hürde. Des 
Weiteren muss schon in der Zulässigkeitsprüfung die mutmaßliche Rechtsver
letzung substantiiert dargelegt werden. 

Die prägnanteste Zulässigkeitsfrage ist aber die Begrenzung der Beschwerde
berechtigten sowie damit verbundene Vertretungsaspekte. Denn wer über den 
Weg der Individualbeschwerde Rechte wirksam geltend machen kann, spielt 
eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Etablierung eines Beschwerde
mechanismus. Die skeptische Haltung der Staaten führte im Ergebnis unter al
len Konventionen zu einer engen Ausgestaltung der Zulässigkeitskriterien im 
Wortlaut.

Umso wichtiger ist, dass die UNAusschüsse durch ihre Anwendung und 
Auslegung der Konventionen einen funktionierenden und leicht zugänglichen 
Menschenrechtsschutzmechanismus etablieren. Ein solcher Mechanismus muss 
jedoch gleichzeitig Einschränkungen unterliegen, um eine Beschwerdeflut und 
eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Ausschüsse zu vermeiden. 

Ziel dieser Abhandlung ist es deshalb, zunächst einen Überblick und Ver
gleich zwischen den Regelungen der verschiedenen Konventionen zu schaffen 
und zu untersuchen, unter welchen Voraussetzungen natürliche oder juristische 
Personen beziehungsweise Personengruppen in den Individualbeschwerdever
fahren aktivlegitimiert sind. Gleichfalls wird eine kritische Analyse der bisher 
entschiedenen Fälle erfolgen, anhand derer Modelle für eine mögliche Ausge
staltung der Aktivlegitimation unter den Konventionen entwickelt werden. 

Dem liegt die These zugrunde, dass der Menschenrechtsschutz nur erfolg
reich gewährleistet werden kann, wenn die von der Rechtsverletzung Betroffe
nen tatsächlich – und nicht nur auf dem Konventionspapier – die Möglichkeit 
haben, ihre Rechte einzuklagen. Dabei erfordern insbesondere auch die Ent
wicklungen im Bereich der Rechte der zweiten (und dritten) Generation ein Um
denken. So wurden in den letzten Jahrzehnten neue Rechte in Menschenrechts
konventionen verankert, die über rein individuelle Gewährleistungen hinaus
gehen. Dadurch stellen sich aber eben auch neue Fragen hinsichtlich kollektiver 
Rechtsverletzungen und der Beteiligungsmöglichkeiten von Gruppen oder ju
ristischen Personen.



4 Einleitung

Die Arbeit soll einerseits ein Leitfaden für die Praxis sein und eine Übersicht 
über das Zulässigkeitskriterium ratione personae auf Seite der Beschwerde
führung geben. Andererseits wird aufgezeigt, dass die Auslegung der Voraus
setzungen der Aktivlegitimation derzeit an einigen Stellen zu eng gefasst ist, um 
einen effektiven Menschenrechtsschutz zu gewährleisten. Die Darstellung wird 
sich hierfür besonders den Wechselwirkungen zwischen dem materiellen 
Schutzgehalt der Konventionen und der Reichweite der Aktivlegitimation wid
men. Während sich unter jenen Konventionen, die vorrangig Individualrechte 
schützen, eine Begrenzung der Parteifähigkeit auf Individuen rechtfertigen 
lässt, erscheint dies für die Konventionen, welche auch kollektive Rechte schüt
zen, kaum mehr dem Sinn und Zweck dieser Instrumente angemessen. Die Kon
ventionen werden daher einzeln auf ihre Voraussetzungen untersucht, gleich
zeitig werden jedoch Gruppierungen in Abhängigkeit von der Regelungsmaterie 
vorgeschlagen und auf ihre Richtigkeit überprüft. Im Ergebnis wird die vorlie
gende Arbeit neue Lösungsansätze darbieten und begründen. 

B. Gang der Untersuchung und Terminologie

Die Arbeit liefert bereits durch ihre Aufgliederung der Konventionen einen Hin
weis auf das gefundene Ergebnis. 

Die genannten UNMenschenrechtskonventionen werden je nach Reichweite 
und Ausgestaltung der Aktivlegitimation in verschiedene Kategorien unterteilt. 
Die Kategorisierung erfolgt zunächst in Abhängigkeit des materiellen Rege
lungsgehaltes und wird im Verlauf der Arbeit auf ihre Richtigkeit untersucht. 
Dafür erfolgt eine umfangreiche Analyse der einzelnen Konventionen. 

Ausgangspunkt der Analyse sind jeweils Wortlaut und Entstehungsge schichte 
der Regelungen zur Aktivlegitimation. Anschließend werden in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Umsetzungsstand Falluntersuchungen erfolgen. Auch der syste
matischen und teleologischen Auslegung wird eine Bedeutung bei der Aus und 
besonders bei Bewertung der Aktivlegitimationsregelungen zukommen.

Unter den jeweiligen Konventionen werden zugleich die relevanten Sonder
fälle wie beispielsweise das Verschwinden oder der Tod einer aktivlegitimierten 
Person untersucht. Dabei wird stets auch auf die Unterschiede oder Besonder
heiten der einzelnen Konventionen eingegangen und nach Ursachen für ver
schiedene Regelungen gesucht. Anhand dieser Analyse ergibt sich sodann ein 
Gesamtbild über die Ausgestaltung der Reichweite der Aktivlegitimation. Ver
gleichend werden andere internationale Mechanismen herangezogen, insbeson
dere die Beschwerdemechanismen, die sich unter dem Dach des Europarates 
herausgebildet haben.
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Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die materiellen Schutzgüter einen Einfluss 
auf Ausweitung oder Begrenzung des Kreises der Beschwerdeberechtigten ha
ben beziehungsweise haben müssen. Anhand der Betrachtung können schließ
lich die Probleme des bestehenden Systems analysiert werden. Es wird disku
tiert, ob sich eine Ausweitung der Aktivlegitimation als notwendig erweist und 
ob im Rahmen der bestehenden Begrenzungen ein adäquater Standard des 
Menschenrechtsschutzes erreicht werden kann. Weiter wird untersucht, ob die 
Unterschiede, die zwischen den verschiedenen Menschenrechtsinstrumenten 
bestehen, der Anpassung bedürfen oder inwiefern man eine an den Regelungs
gehalt angepasste Begrenzung oder Ausweitung geschaffen hat. 

Die Arbeit wird im Ergebnis zu einem schematischen Überblick über den 
derzeitigen Stand der Voraussetzungen der Aktivlegitimation unter den ver
schiedenen UNKonventionen führen. Es sollen die Gemeinsamkeiten und Un
terschiede zwischen den Konventionen analysiert und kritisch bewertet werden. 
Des Weiteren werden Lösungsansätze für bisher ungeklärte Fallkonstellationen 
dargelegt und überlegt, ob durch eine Lockerung der Voraussetzungen ein hö
herer Menschenrechtsschutzstandard erreicht werden könnte.

Zur verwendeten Terminologie sind zwei Anmerkungen zu machen.
Da es sich um eine Arbeit aus dem deutschen Rechtsraum handelt, muss eine 

erste Anmerkung im Hinblick auf den Begriff der „Aktivlegitimation“ getrof
fen werden. Im deutschen Zivilprozessrecht ist die Aktivlegitimation nicht Ge
genstand der Zulässigkeit, sondern bezeichnet auf der Ebene der Begründetheit 
den tatsächlichen Rechtsinhaber.6 Davon abzugrenzen ist die Verwendung des 
Terminus im internationalen Recht. Das internationale Recht kennt das Be
griffspaar der Aktiv und Passivlegitimation innerhalb der Zulässigkeit. Dort 
bezeichnet es jene Personen, die auf der aktiven oder passiven Seite wirksam 
eine Beschwerde vor das jeweilige internationale Organ, also den Ausschuss, 
das Gericht oder eine Kommission, bringen können. Die Aktivlegitimation ge
hört daher zur Zulässigkeit ratione personae. Unter diesem Begriff werden im 
Folgenden alle weiteren Zulässigkeitsfragen mit Blick auf die aktivlegitimierte 
Person vor den Ausschüssen erfasst.

Die zweite Anmerkung bezieht sich auf die Verwendung des Begriffes der 
„Durchsetzung“. Die in der Literatur verwendeten Termini „Implementierung“ 
und „Durchsetzung“, werden in verschiedenen Bedeutungen und Kontexten 
verwendet.7 Der Begriff der Implementierung, weit gefasst, beinhaltet nach ei
ner Definition all jene Mittel, die es zum Ziel haben, menschenrechtliche Nor

6 Thomas/PuTzo, ZPO, §  253 Vorbem, Rn.  39.
7 oPsahL, Instruments of Implementation of Human Rights, HRLJ 10 (1989) 1–2, S.  13 f., 

oberLeiTner, Menschenrechtsschutz durch Staatenberichte, S.  23.
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men wirksam werden zu lassen.8 Auf der völkerrechtlichen Ebene sind damit 
Instrumente wie das Beobachten, Werten und Kommentieren seitens des ent
sprechenden Überwachungsorgans gemeint.9 Andere Autoren definieren Imple
mentierung enger als jene formellen Gesetze oder Vorschriften, die durch ein 
Land erlassen werden, um zum Beispiel völkerrechtliche Verpflichtungen aus 
einem Vertrag umzusetzen.10 Durchsetzung im engeren Sinne wird als das Er
zwingen der Normeinhaltung verstanden.11 Im weiteren Sinne umfasst Durch
setzung als Begriff hingegen verschiedene Mittel zur Verwirklichung von Nor
men oder auch Urteilen beziehungsweise Mitteilungen durch die Ausschüsse.12 
Im englischen als „enforcement“ oder „enforcement measures“ bezeichnet, 
stellt Durchsetzung eine weiterreichende Souveränitätsbeschränkung als die 
Implementierung dar.13 Die Mechanismen der Durchsetzung von Normen im 
engeren Sinne findet man nicht innerhalb der UNKonventionen. Dies ist schon 
der Tatsache geschuldet, dass es an einer entsprechenden Instanz fehlt, die ähn
lich wie auf nationaler Ebene Zwang ausüben könnte.14 Die von den Ausschüs
sen getroffenen Beschlüsse oder Mitteilungen lassen sich lediglich mithilfe von 
Mitteln wie internationalem politischen Druck oder öffentlicher Bloßstellung 
„durchsetzen“. Eine innerstaatliche zwangsweise Durchsetzung wäre nur mit
hilfe einer Vertragsänderung möglich, welche in absehbarer Zukunft nicht 
denkbar ist. Für die Zwecke der Arbeit, soll es auf diese detaillierte Abgrenzung 
der Begriffe hingegen nicht ankommen. Die Termini Implementierung bezie
hungsweise Umsetzung und Durchsetzung werden weit verstanden und zum 
Teil synonym verwendet, ohne dass „Durchsetzung“ die zwangsweise inner
staatliche „Vollstreckung“ bedeutet.15 Mögliche andere Bedeutungen ergeben 
sich aus dem Kontext.

8 „[…] all measures wich aim at putting the substantive norms of human rights into ope
ration“; Diese Definition wird verwendet von oberLeiTner, Menschenrechtsschutz durch 
Staatenberichte, S.  24.

9 Ibid.
10 Von arb, Durchsetzung von Umweltrecht, S.  11 mit Hinweis auf Jacobsen/brown 

weiss, Strengthing Compliance with International Environmental Accords, S.  306, in: DiehL 
(Hrsg.), The politics of Global Governance: International Organizations in an Interdependent 
World, Boulder 1997; der Begriff „compliance“ ist hingegen umfassender zu verstehen, da er 
die Befolgung der Vereinbarungen aus dem Abkommen sowie der auf nationaler Ebene um
setzenden Normen umfasst.

11 Ibid.
12 Ibid.
13 oberLeiTner, Menschenrechtsschutz durch Staatenberichte, S.  25.
14 Von arb, Durchsetzung von Umweltrecht, S.  12.
15 Daneben kann zwischen „charterbased“ und „treaty based“ Mechanismen oder hin

sichtlich der Funktionen, welche die Umsetzungsmechanismen erfüllen sollen, unterschie
den werden. So sind die Mechanismen der IAO bereits in deren Verfassung angelegt, wäh
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Die Arbeit ist in gendergerechter Sprache verfasst. Lediglich der Begriff des 
Akteurs im Völkerrecht wurde als „neutral“ identifiziert und aussschließlich in 
der männlichen Version verwendet. UNKonventionen und andere Vertrags
werke werden unter ihrer offiziellen deutschen Bezeichnung geführt. 

rend jene der UNKonventionen durch die Verträge selbst erst geschaffen wurden; auch las
sen sich Überwachungs und Präventionsmechanismen unterscheiden. Dazu ausführlich 
oberLeiTner, Menschenrechtsschutz durch Staatenberichte, S.  24 f.





Kapitel 1

Individualrechtsschutz im  
UNMenschenrechtsschutzsystem

Bevor eine Fragestellung des individuellen Menschenrechtsschutzes betrachtet 
werden kann, ist es unabdingbar, einen Überblick über die Entwicklung der 
Menschenrechte und der Rolle des Individuums im internationalen Recht zu 
erlangen. Die nachfolgende kurze Darstellung (A.–C.) dient daher gleichfalls als 
thematischer Einstieg in und Grundlage für die spätere Analyse der Aktiv
legitimation. Der Abschnitt D. gibt ein Überblick zu den UNMenschenrechts
konventionen und ihren materiellen Schutzgehalten, aus dem sich die Kategori
sierung der Konventionen für das Hauptkapitel 3 ableiten lässt.

A. Einleitende Überlegung

Die Menschenrechte gelten, nach moderner Auffassung, allgemein und unteil
bar für jeden Menschen.1 Es lässt sich jedoch gleichfalls eine entgegenstehende 
Tendenz beobachten. So werden andere Kulturen von manchen westlichen Men
schenrechtsströmungen als „weniger entwickelt“ angesehen und zum Teil wird 
versucht, westliche Wertevorstellungen eins zu eins zu übertragen.2 

Während der Ausarbeitung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
der UN wurde zu Recht hinterfragt, wie man Rechte und Pflichten auf alle Men
schen anwenden könne, wenn ihnen allein Werte des westlichen Europas und 
NordAmerikas zugrunde lägen.3 In dieser Frage kommt die erkenntnistheore
tische4 Auffassung zum Ausdruck, dass das Individuum nicht ablösbar von sei

1 Wiener Weltmenschenkonferenz 1993, UNDok. A/ConF.157/23, 12. Juli 1993; zu finden 
mit deutscher Übersetzung bei KäLin/KünzLi, Universeller Menschenrechtsschutz, S.  22, 23.

2 Statement on Human Rights (1947) 49 American Anthropologist, S.  541, in diesem Sin
ne argumentieren auch die Vertreter_innen der relativistischkulturellen Kritik. 

3 Dembour, Critiques, in: moecKLi/shah/siVaKumaran, International Human Rights, S.  75 
mit Verweis auf das Statement on Human Rights (1947) 49 American Anthropologist, S.  539.

4 Der Begriff der „erkenntnistheoretischen Kritik“ findet sich bei KäLin/KünzLi, Univer
seller Menschenrechtsschutz, S.  30.
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ner Gruppe ist und Werte maßgeblich vom sozialen Kontext bestimmt sind.5 Die 
vom sozialen Umfeld abhängigen Unterschiede müssten demnach auch im Be
reich der Menschenrechte akzeptiert und toleriert werden. Im asiatischen/pazi
fischen Raum gibt es bis heute keine verbindliche regionale Menschenrechts
konvention und allgemein wird diskutiert, ob der Begriff der „universellen 
Menschenrechte“ sogar mit „asiatischen Wertevorstellungen“ kollidiere, die 
stärker auf das „gemeinsame Gut“ und „zivilen Gehorsam“ als auf individuelle 
Rechte ausgerichtet seien.6 Eine Definition von weltweit gültigen Menschen
rechten ist mit dem zu Ende denken dieser Auffassung zwangsläufig zum Schei
tern verurteilt, solange man nicht ein Recht auf Leben mit den eigenen Tradi
tionen verankert.7 Aus Sicht der Rechtspositivisten ließe sich entgegenhalten, 
dass sich über die Mitgliedschaft in den UN heute annähernd alle Staaten zur 
Achtung der Menschenrechte und zur Verwirklichung des Zieles aus Art.  1 UN 
Charta bekannt haben.8 In der historischen Entwicklung verweist man hin
gegen, oft in Abgrenzung zu rechtspositivistisch gesetzten Normen, auf das 
Naturrecht als Ursprung und Grundlage menschenrechtlicher Garantien.9 

Die vorliegende Betrachtung wird die Universalität der Menschenrechte im 
Lichte des erkenntnistheoretischen Relativismus sowie der vermittelnden Posi
tion Rawls10 widerspiegeln. Die Menschenrechte aus einem bestimmten Blick
winkel zu betrachten, ist praktisch aber kaum vermeidbar.11 So wird auch dieser 
Stelle die Entwicklung von einer in Europa angesiedelten Perspektive aus be
schrieben – „Universalität bleibt ein Ideal“.12

5 Statement on Human Rights (1947) 49 American Anthropologist, S.  539, 541.
6 So in etwa aus dem Englischen bei crawforD, Brownlie’s Principles of Public Interna

tional Law, S.  640 mit Verweis auf weitergehende Literatur zu dieser Fragestellung. 
7 Statement on Human Rights (1947) 49 American Anthropologist, S.  542.
8 Die Argumente zu Rechtspositivismus, Naturrecht und Relativismus finden sich aus

führlicher bei KäLin/KünzLi, Universeller Menschenrechtsschutz, S.  23 ff.
9 Geschichtlicher Überblick ibid., S.  24 f.; siehe zu Ansätzen von marx und benTham 

zum Naturrecht Dembour, Critiques, in: moecKLi/shah/siVaKumaran, International Human 
Rights, S.  70 ff.

10 KäLin/KünzLi, Universeller Menschenrechtsschutz, S.  31; rawLs, Politischer Liberalis
mus, (1998), S.  219.

11 baTes, History, in: moecKLi/shah/siVaKumaran, International Human Rights, S.  18.
12 So ein Zitat von KoTzur anDreas, „Tagung zu 20 Jahre Menschenrechtszentrum“ am 

13./ 14. November 2014; allgemein insbesondere zur Religionsfreiheit siehe auch KoTzur, 
Grundlagen der Religionsfreiheit im nationalen und internationen Recht, in: Gunnarson/
weiss, Menschenrechte und Religion – Kongruenz oder Konflikt, S.  11 ff. mit weiteren Nach
weisen. 
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Vulnerabel 67, 71, 114, 213, 231, 269, 275, 

278, 279 ff., 287, 289, 291 f., 310, 312, 
313 f., 318, 320, 326 ff., 407 f.
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Wahlrecht 203
Wirtschaftliche Rechte 61, 71, 73, 74, 132, 

142, 222, 282, 329 ff., 336, 370 f., 376, 
387 f., 407 f., 413

Zivilpakt siehe Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte

Zukünftige Verletzungen 130 f., 133, 138 ff., 
206
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